
NIEDERSCHRIFT 
 

GZ GR04/2023 

 

über die am Dienstag, dem 27. Juni 2023 im Gemeinderatssaal Mannersdorf am Leithagebirge 

stattgefundene Gemeinderatssitzung. 

 

Beginn:  19.00 Uhr 

Ende:  19.50 Uhr 

 

Anwesend sind folgende Mitglieder des Gemeinderates: 

 

1) Bürgermeister  Gerhard David 

2) Vizebürgermeister  Rudolf Ackerl 

3) Stadtrat Johann Kopf  

4) Stadtrat  Wilfried Duchkowitsch 

5) Stadtrat Franz Daxböck 

6) Stadtrat Mag. Mark Hofstetter 

7) Gemeinderat Günther Amelin 

8) Gemeinderat Ing. Roland Eberle 

9) Gemeinderat Felix Gruner 

10) Gemeinderat Lukas David 

11) Gemeinderätin Christine Kühschitz 

12) Gemeinderätin  Martina Merk 

13) Gemeinderätin Marion Pitschmann 

14) Gemeinderat Franz Weinkum 

15) Gemeinderätin Jennifer Rosa Gensthaler 

16) Gemeinderat Robert Kopf 

17) Gemeinderat Hans Freiberger 

18) Gemeinderat Martin Unger 

19) Gemeinderätin Mag. Katharina Neuhauser-Zethofer 

20) Gemeinderat Ing. Robert Müller 

 

 

Abwesend und entschuldigt:   GR Stefan Karanitsch, GR Michael Kopf,  

 GR Martina Hohenecker 

 

Abwesend und nicht entschuldigt: -- 

 

Die Sitzung ist öffentlich und beschlussfähig. 

 

In beratender Funktion sind Stadtamtsdirektor Hermann Sandtmann und VB Kerstin Daxböck 

anwesend.  

 

Als Schriftführer fungiert Miriam Daxböck. 

 

Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und die Zuhörer. 

 



Zu Beginn der Sitzung wird vom Bürgermeister Gerhard David festgestellt, dass gemäß § 46 Abs. 

3 der NÖGO 1973, LGBI. Nr. 1000 i.d.g.F. 3 Dringlichkeitsanträge in schriftlicher Form 

vorliegen. Diese werden vom Bürgermeister verlesen. 

 

 

Dringlichkeitsantrag 1: 

 

Vizebürgermeister Rudolf Ackerl stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge das Ansuchen auf Förderung vom Musikverein 

Mannersdorf für den Ankauf eines Schlagzeug-Sets zum Betrag von € 4.230,33 exkl. MWSt. 

beschließen.  

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag um Zustimmung zur Dringlichkeit zur 

Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird mit 2 Gegenstimmen (SR Johann Kopf LIM, GR Robert Kopf LIM)  

       angenommen. 

 

 

Dringlichkeitsantrag 2: 

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 

04.05.2023 TOP 2 – Beschlussfassung über die Freigabe BW-A9 und BW-A10 beschließen.  

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag um Zustimmung zur Dringlichkeit zur 

Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

Dringlichkeitsantrag 3: 

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Erlassung nachstehend angeführter Verordnung 

über die Freigabe der Aufschließungszonen BW A-9 und BW A-10 nach Erfüllung der im 

geltenden Örtlichen Raumordnungsprogramm festgelegten Freigabebedingungen beschließen. 

 

Verordnung:  § 1 Gemäß § 16 Abs. 4 NÖ Raumordnungsgesetz (ROG) 2014, LGBl. Nr. 3/2015 

i.d.g.F. werden die im geltenden Flächenwidmungsplan ausgewiesenen 

Aufschließungszonen BW-A9 und BW-A10 nach Erfüllung der im geltenden 

Örtlichen Raumordnungsprogramm festgelegten Freigabebedingungen 

freigegeben. 

 

 §2 Die Voraussetzungen für die Aufschließungszonen BW-A9 und BW A-10, 

welche in der Sitzung des Gemeinderates am 06. Oktober 2021 festgelegt 

wurden, nämlich 

 



 

(1) Nachweisliche Einigung der betroffenen Grundeigentümer zu einer 

gemeinsamen Parzellierung und Vorlage eines Teilungsplanentwurfes 

eines Zivilingenieurs für Vermessungswesen zur Neuaufteilung der 

Grundstücke. 

(2) Sicherstellung der Maßnahmen zur Geländeanhebung auf Grundlage der 

fachlichen Stellungnahme vom Büro DI Paikl hinsichtlich der Feuchtlage 

der betroffenen Grundstücke vom 14. Juli 2021. 

(3) Vorliegen eines wasserrechtlichen Bewilligungsprojektes zur detaillierten 

Beurteilung der erforderlichen Ausführung von Rückhaltemaßnahmen 

sowie wasserrechtliche Bewilligung dieses Projektes. 

 

sind erfüllt. 

 

  § 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag um Zustimmung zur Dringlichkeit zur 

Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

I. öffentlicher Teil 
 
 

Punkt 1) der Tagesordnung: 

 

Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschriften der letzten 

Gemeinderatssitzung vom 04. Mai 2023. 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben wurden. 

 

Das Protokoll gilt als genehmigt.  

 

 

Punkt 2) der Tagesordnung:  

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge  

 

a) die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinderatssitzung vom 05.02.2023 

Dringlichkeitsantrag 3 beschließen. 

Die Subvention wurde nach der GR Sitzung vom 05.02.2023, TOP DA3) in der 

Kommission behandelt. Die Kommission ist zur Ansicht gekommen, dass eine andere 

Form der Subvention gewählt werden sollte. Um eine neuerliche Beratung zu ermöglichen, 

ist es notwendig diesen Beschluss aufzuheben. 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt Antrag a) zur Abstimmung. 



 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

b) das Ansuchen einmaliger Subvention betreffend geschichtliches Nachschlagewerk 

„Herrschaft Scharfeneck“ von Dr. Metz beschließen. 

 

Die Aufteilung der Kosten: 

- 25% Förderung durch das Land NÖ 

- 25% Dr. Metz 

- Restbetrag tragen die 4 Gemeinden Mannersdorf am Leithagebirge, Hof am 

Leithaberge, Au am Leithaberge und Sommerein – Aufteilung durch Kopfquote 

 

Au:  € 2.287,09 

Hof:  € 3.817,44 

Mannersdorf: € 9.895,46 

Sommerein: € 4.995,93 

 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt Antrag b) zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und 

 

5 Stimmen dafür: Bürgermeister Gerhard David SPÖ, SR Franz Daxböck SPÖ, GR 

Lukas David SPÖ, GR Felix Gruner SPÖ, GR Ing. Robert Müller FPÖ 

 

10 Stimmen dagegen: Vizebürgermeister Rudolf Ackerl ÖVP, GR Mag. Katharina 

Neuhauser-Zethofer ÖVP, GR Martin Unger ÖVP, SR Johann Kopf LIM, SR Wilfried 

Duchkowitsch LIM, GR Franz Weinkum LIM, GR Marion Pitschmann LIM, GR 

Jennifer Rosa Gensthaler LIM, GR Hans Freiberger LIM, GR Robert Kopf LIM 

 

5 Stimmenthaltungen: GR Martina Merk SPÖ, GR Günther Amelin SPÖ, GR Ing. 

Roland Eberle SPÖ, SR Mag. Mark Hofstetter SPÖ, GR Christine Kühschitz SPÖ 

 

abgelehnt. 

 

 

c) Stadtrat Johann Kopf erläutert dem Gemeinderat den Vorschlag der Kommission Kultur, dass 

jede Gemeinde ¼ des Betrages übernehmen sollte und sich Mannersdorf am Leithagebirge 

mit ¼ des Betrages als einmalige Subvention beteiligt. 

 

 

Stadtrat Johann Kopf stellt den Antrag der Gemeinderat möge ein ¼ des Restbetrages (€ 5.248,98) 

laut Vorschlag der Kommission als einmalige Subvention beschließen. 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt Antrag c) zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und mit 2 Stimmenthaltungen 

(Bürgermeister Gerhard David SPÖ, GR Ing. Robert Müller FPÖ) angenommen. 

 

 



Punkt 3) der Tagesordnung:  

 

Vizebürgermeister Rudolf Ackerl stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Beratung und Beschlussfassung über die 

Anpassung Tarifverordnung WVA ab 01.10.2023 beschließen. 

 

a) Beschlussfassung über die Anpassung Tarifverordnung WVA Wasserabgabenverordnung  

 

b) Erlassung einer Verordnung bezüglich Neufestsetzung WVA 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Die Anträge a) und b) werden zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 4) der Tagesordnung:  

 

Vizebürgermeister Rudolf Ackerl stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Gehsteigherstellung vor dem Schloss durch die 

Firma Pittel + Brausewetter, Gußhausstraße 16 in 1041 Wien, zum Betrag von € 68.893,96 exkl. 

MWSt. beschließen.  

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen.  

 

 



Punkt 5) der Tagesordnung:  

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Entscheidung über die Erlassung einer 

Verordnung betreffend Errichtung eines Behindertenplatzes in der Peergasse 3 beschließen. 

 

 
Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen.  

 

 

 



Punkt 6) der Tagesordnung:  

 

Vizebürgermeister Rudolf Ackerl stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die ASK Umrüstung auf LED Flutlicht an dem 

Bestbieter beschließen. 

 

Es liegen 2 Angebote vor: 

Firma AES Lichttechnik, 3631 Ottenschlag Spitzerstraße 24, zum Betrag von € 81.876,60 inkl. 

MWSt. und Firma Lipro Lichtprojekte Ges.m.b.H., 5071 Wals bei Salzburg Bayernstraße 81, zum 

Betrag von € 82.303,72 inkl. MWSt. 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 7) der Tagesordnung: 

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge 

 

a) Beschlussfassung zur Erlassung des Bebauungsplanes PZ: 7603-02/22 inkl. Beratung des 

Gemeinderates mit den Einwendungen 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



b) Erlassung einer Verordnung bezüglich Bebauungsplans auf Grund des §29 des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Die Anträge a) und b) werden zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 



Punkt 8) der Tagesordnung: 

 

Stadtrat Mag. Mark Hofstetter stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Tarifanpassung Volkshilfe Kleinkindergruppe ab 

September 2023 beschließen. 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig eingenommen. 

 



Dringlichkeitsantrag 1: 

 

Vizebürgermeister Rudolf Ackerl stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge das Ansuchen auf Förderung vom Musikverein 

Mannersdorf für den Ankauf eines Schlagzeug-Sets zum Betrag von € 4.230,33 exkl. MWSt. 

beschließen.  

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

Dringlichkeitsantrag 2: 

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 

04.05.2023 TOP 2 – Beschlussfassung über die Freigabe BW-A9 und BW-A10 beschließen.  

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

Dringlichkeitsantrag 3: 

 

Bürgermeister Gerhard David stellt folgenden Antrag: 

 

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Erlassung nachstehend angeführter Verordnung 

über die Freigabe der Aufschließungszonen BW A-9 und BW A-10 nach Erfüllung der im 

geltenden Örtlichen Raumordnungsprogramm festgelegten Freigabebedingungen beschließen. 

 

Verordnung:  § 1 Gemäß § 16 Abs. 4 NÖ Raumordnungsgesetz (ROG) 2014, LGBl. Nr. 3/2015 

i.d.g.F. werden die im geltenden Flächenwidmungsplan ausgewiesenen 

Aufschließungszonen BW-A9 und BW-A10 nach Erfüllung der im geltenden 

Örtlichen Raumordnungsprogramm festgelegten Freigabebedingungen 

freigegeben. 

 

 §2 Die Voraussetzungen für die Aufschließungszonen BW-A9 und BW A-10, 

welche in der Sitzung des Gemeinderates am 06. Oktober 2021 festgelegt 

wurden, nämlich 

 

 

(1) Nachweisliche Einigung der betroffenen Grundeigentümer zu einer 

gemeinsamen Parzellierung und Vorlage eines Teilungsplanentwurfes 

eines Zivilingenieurs für Vermessungswesen zur Neuaufteilung der 

Grundstücke. 

(2) Sicherstellung der Maßnahmen zur Geländeanhebung auf Grundlage der 

fachlichen Stellungnahme vom Büro DI Paikl hinsichtlich der Feuchtlage 

der betroffenen Grundstücke vom 14. Juli 2021. 



(3) Vorliegen eines wasserrechtlichen Bewilligungsprojektes zur detaillierten 

Beurteilung der erforderlichen Ausführung von Rückhaltemaßnahmen 

sowie wasserrechtliche Bewilligung dieses Projektes. 

 

sind erfüllt. 

 

  § 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

Bürgermeister Gerhard David bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

Beschluss: Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. 

 

 

II. nicht öffentlicher Teil 
 

 

Punkt 9) der Tagesordnung: 

 

Vornahme personalrechtlicher Maßnahmen.  

 

Die Protokollierung erfolgt in eigener Ablage der nicht öffentlichen Sitzung. 

 

 

Berichte des Bürgermeisters: 

 

- Kreuz Friedhof – Karl Sukopp 

- Berthold – Veranstaltungshalle, Bauhof 

- Nachtragsvoranschlag 


